
            

 
 
Träger: ____________________________                                                     Datum: _______________ 
 
An die 
Landrätin des Kreises Pinneberg 
Fachdienst Jugend und Bildung 
Aufsicht für Kindertageseinrichtungen 
Kurt-Wagener-Straße 11  
25337 Elmshorn 
 
 
T R Ä G E R V E R S I C H E R U N G 
 
 
Wir versichern als Träger von Kindertageseinrichtungen, dass bei jeder Neueinstellung von Personal für unsere 
Kindertageseinrichtung/en vor erstmaliger Aufnahme der Tätigkeit des Personals  
 

• eine Qualifikation als pädagogische Fachkraft nach  
o § 28 KiTaG  
o §§ 1-5 Personalqualifikationsverordnung (PQVO)  
o eine Anerkennung nach § 6 PQVO vorliegt  
o der Bestandsschutz nach § 7 PQVO besteht; 

  

• eine Belehrung gemäß § 35 Infektionsschutzgesetz (IfSG) vorgenommen wird und im Weiteren mindestens 
im Abstand von zwei Jahren die Mitarbeiter erneut belehrt werden; ein Masernschutz nach dem 
Masernschutzgesetz vorliegt  

 

• ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis vorliegt und vor Ablauf von 5 Jahren jeweils erneuert wird. Bei 
einer negativen Eintragung werden wir mit der zuständigen Aufsichtsbehörde Rücksprache halten. Dies gilt 
auch für nichtpädagogisches Personal, das während der Betreuungszeit mit Kindern in Kontakt kommen könnte 
(Küchen-/Reinigungspersonal, Hausmeister, Praktikanten, Hilfskräfte usw); 
 

• ein aktuell gültiger Nachweis der Ausbildung in „Erster Hilfe“ bei Einstellung vorliegt.  
 

Ausreichende Kenntnisse in Erster Hilfe besitzt, wer in den vergangenen 2 Jahren an einer mit 9 
Unterrichtseinheiten umfassenden Grundausbildung teilgenommen hat. 
Nach Ablauf von 2 Jahren ist eine Fortbildung (Auffrischung) mit ebenfalls 9 UE erforderlich.  
 

Die Unterlagen (erweiterte Führungszeugnisse, Belehrungsprotokolle und Erste-Hilfe-Bescheinigungen) stehen der 
Aufsichtsbehörde zur Einsichtnahme und Prüfung im Personalbüro 

 Ort: ____________________________ 

 Straße: ____________________________      zur Verfügung. 

 
Die Kopie des Anerkennungszeugnisses reichen wir weiterhin bei Einstellung zur Einsichtnahme und Prüfung, 
zusammen mit der Meldung über Personalveränderungen, an die Aufsichtsbehörde weiter. 
 
 
___________________________ 
Unterschrift des Trägervertreters 


